
Elektro-	und	Elektronikgerätegesetz

Alte	Elektrogeräte	gehören	nicht	in	den	Hausmüll

Seit	 dem	 24.	 März	 2006	 dürfen	 alte	 Elektrogeräte	 nicht	 über	 den	 Hausmüll	 entsorgt	 werden.	 Die	 Regelung	 betrifft	 alle
elektronischen	und	elektrischen	Geräte,	von	der	elektrischen	Zahnbürste	bis	zum	Heimsolarium,	von	der	Waschmaschine	bis	zur
Digitalkamera,	egal	wie	alt.	Auch	Leuchtmittel,	Leuchtstoffröhren	und	Energiesparlampen	gehören	dazu.

Die	Geräte	werden	 kostenfrei	 von	Städten	und	Gemeinden	 zurückgenommen.	Die	Rücknahme	erfolgt	 an	Sammelstellen	 oder	 es
wird	 sogar	 eine	 Abholung	 angeboten.	 In	 der	 Regel	 werden	 schon	 bestehende	 Sammelsysteme	 (z.	 B.	 Wertstoffhöfe,
Sperrmüllabholung)	genutzt.


